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Erwerbsminderungsrente 
 
 

•••• Gesetz vom 01. Januar 2001 
 -  Die Erwerbs- /Berufsunfähigkeit wird neu geregelt. 
 
 

•••• Neue Regelung 
 -  Wegfall des Berufsschutzes 

- Wer seinen Beruf nicht mehr ausüben, aber trotzdem noch mindestens 6 Stunden arbeiten kann, bekommt keine 
Erwerbsminderungsrente. Jeder Beruf – durch Umschulung – muss akzeptiert werden, unabhängig von der 
bestehenden Qualifikation. 

- Wer weniger als 3 Stunden täglich arbeiten kann, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Dies entspricht in etwa 34% 
des letzten Bruttoeinkommens. 

- Wer noch 3 bis 6 Stunden täglich arbeiten kann, erhält eine halbe Erwerbsminderungsrente. Dies entspricht in etwa 17% 
des letzten Bruttoeinkommens. 

 
 
  


